
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

312-2 Strafprozessordnung (StPO) 
 

3. Aktualisierung 2009 (4. August 2009) 
 
 
Die Strafprozessordnung wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Regelung der Verständigung im Strafver-
fahren v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2353, und durch Art. 3 des Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung 
von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten v. 30. Juli 2009, BGBl. I S. 2437, mit Wirkung vom  
4. August 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 35a 

Bei der Bekanntmachung einer Entscheidung, 
die durch ein befristetes Rechtsmittel angefochten 
werden kann, ist der Betroffene über die Möglich-
keiten der Anfechtung und die dafür vorgeschrie-
benen Fristen und Formen zu belehren. Ist gegen 
ein Urteil Berufung zulässig, so ist der Angeklagte 
auch über die Rechtsfolgen des § 40 Abs. 3 und 
der §§ 329, 330 zu belehren. 
 
 
 
 
 
§ 44 

War jemand ohne Verschulden verhindert, eine 
Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiederein-
setzung in den vorigen Stand zu gewähren. Die 
Versäumung einer Rechtsmittelfrist ist als unver-
schuldet anzusehen, wenn die Belehrung nach 
den §§ 35a, 319 Abs. 2 Satz 3 oder nach § 346 
Abs. 2 Satz 3 unterblieben ist. 
 
§ 100a 

(1) … 
(2) Schwere Straftaten im Sinne des Absat-

zes 1 Nr. 1 sind: 
1. aus dem Strafgesetzbuch: 

a) Straftaten des Friedensverrats, des 
Hochverrats und der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates sowie des 
Landesverrats und der Gefährdung der 
äußeren Sicherheit nach den §§ 80 bis 
82, 84 bis 86, 87 bis 89, 94 bis 100a, 

b)-t) … 
2.-11. … 
(3)-(4) … 

 
 
 
 

neu 
 
§ 35a 

Bei der Bekanntmachung einer Entscheidung, 
die durch ein befristetes Rechtsmittel angefochten 
werden kann, ist der Betroffene über die Möglich-
keiten der Anfechtung und die dafür vorgeschrie-
benen Fristen und Formen zu belehren. Ist gegen 
ein Urteil Berufung zulässig, so ist der Angeklagte 
auch über die Rechtsfolgen des § 40 Abs. 3 und 
der §§ 329, 330 zu belehren. Ist einem Urteil eine 
Verständigung (§ 257c) vorausgegangen, ist 
der Betroffene auch darüber zu belehren, dass 
er in jedem Fall frei in seiner Entscheidung ist, 
ein Rechtsmittel einzulegen. 
 
§ 44 

War jemand ohne Verschulden verhindert, eine 
Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiederein-
setzung in den vorigen Stand zu gewähren. Die 
Versäumung einer Rechtsmittelfrist ist als unver-
schuldet anzusehen, wenn die Belehrung nach 
den § 35a Satz 1 und 2, § 319 Abs. 2 Satz 3 oder 
nach § 346 Abs. 2 Satz 3 unterblieben ist. 
 
§ 100a 

(1) (unverändert) 
(2) Schwere Straftaten im Sinne des Absat-

zes 1 Nr. 1 sind: 
1. aus dem Strafgesetzbuch: 

a) Straftaten des Friedensverrats, des 
Hochverrats und der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates sowie des 
Landesverrats und der Gefährdung der 
äußeren Sicherheit nach den §§ 80 bis 
82, 84 bis 86, 87 bis 89a, 94 bis 100a, 

b)-t) (unverändert) 
2.-11. (unverändert) 
(3)-(4) (unverändert) 

 
 
 
 



 

 

    
 

 § 100c 
(1) … 
(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne des 

Absatzes 1 Nr. 1 sind: 
1. aus dem Strafgesetzbuch: 

a) Straftaten des Friedensverrats, des 
Hochverrats und der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates sowie des 
Landesverrats und der Gefährdung der 
äußeren Sicherheit nach den §§ 80, 81, 
82, nach den §§ 94, 95 Abs. 3 und § 96 
Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 97b, sowie nach den §§ 97a, 98 Abs. 1 
Satz 2, § 99 Abs. 2 und den §§ 100, 
100a Abs. 4, 

b)-m) … 
2.-7. … 
(3)-(7) … 

 
§ 103 

(1) Bei anderen Personen sind Durchsuchun-
gen nur zur Ergreifung des Beschuldigten oder zur 
Verfolgung von Spuren einer Straftat oder zur Be-
schlagnahme bestimmter Gegenstände und nur 
dann zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus 
denen zu schließen ist, dass die gesuchte Person, 
Spur oder Sache sich in den zu durchsuchenden 
Räumen befindet. Zum Zwecke der Ergreifung 
eines Beschuldigten, der dringend verdächtig ist, 
eine Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit 
§ 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches oder eine 
der in dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten 
begangen zu haben, ist eine Durchsuchung von 
Wohnungen und anderen Räumen auch zulässig, 
wenn diese sich in einem Gebäude befinden, von 
dem auf Grund von Tatsachen anzunehmen ist, 
dass sich der Beschuldigte in ihm aufhält. 

 
(2) … 

 
§ 111 

(1) Begründen bestimmte Tatsachen den Ver-
dacht, dass eine Straftat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbu-
ches, eine der in dieser Vorschrift bezeichneten 
Straftaten oder eine Straftat nach § 250 Abs. 1 
Nr. 1 des Strafgesetzbuches begangen worden ist, 
so können auf öffentlichen Straßen und Plätzen 
und an anderen öffentlich zugänglichen Orten 
Kontrollstellen eingerichtet werden, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass diese Maß-
nahme zur Ergreifung des Täters oder zur Sicher-
stellung von Beweismitteln führen kann, die der 
Aufklärung der Straftat dienen können. An einer 
Kontrollstelle ist jedermann verpflichtet, seine Iden-

§ 100c 
(1) (unverändert) 
(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne des 

Absatzes 1 Nr. 1 sind: 
1. aus dem Strafgesetzbuch: 

a) Straftaten des Friedensverrats, des 
Hochverrats und der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates sowie des 
Landesverrats und der Gefährdung der 
äußeren Sicherheit nach den §§ 80, 81, 
82, 89, nach den §§ 94, 95 Abs. 3 und 
§ 96 Abs. 1, jeweils auch in Verbindung 
mit § 97b, sowie nach den §§ 97a, 98 
Abs. 1 Satz 2, § 99 Abs. 2 und den 
§§ 100, 100a Abs. 4, 

b)-m) (unverändert) 
2.-7. (unverändert) 
(3)-(7) (unverändert) 

 
§ 103 

(1) Bei anderen Personen sind Durchsuchun-
gen nur zur Ergreifung des Beschuldigten oder zur 
Verfolgung von Spuren einer Straftat oder zur Be-
schlagnahme bestimmter Gegenstände und nur 
dann zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus 
denen zu schließen ist, dass die gesuchte Person, 
Spur oder Sache sich in den zu durchsuchenden 
Räumen befindet. Zum Zwecke der Ergreifung 
eines Beschuldigten, der dringend verdächtig ist, 
eine Straftat nach § 89a des Strafgesetzbuchs 
oder nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b 
Abs. 1, des Strafgesetzbuches oder eine der in 
dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten began-
gen zu haben, ist eine Durchsuchung von Woh-
nungen und anderen Räumen auch zulässig, wenn 
diese sich in einem Gebäude befinden, von dem 
auf Grund von Tatsachen anzunehmen ist, dass 
sich der Beschuldigte in ihm aufhält. 

(2) (unverändert) 
 
§ 111 

(1) Begründen bestimmte Tatsachen den Ver-
dacht, dass eine Straftat nach § 89 des Strafge-
setzbuchs oder nach § 129a, auch in Verbindung 
mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, eine 
der in dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten 
oder eine Straftat nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 des 
Strafgesetzbuches begangen worden ist, so kön-
nen auf öffentlichen Straßen und Plätzen und an 
anderen öffentlich zugänglichen Orten Kontrollstel-
len eingerichtet werden, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass diese Maßnahme zur 
Ergreifung des Täters oder zur Sicherstellung von 
Beweismitteln führen kann, die der Aufklärung der 
Straftat dienen können. An einer Kontrollstelle ist 



 

 

    
 

tität feststellen und sich sowie mitgeführte Sachen 
durchsuchen zu lassen. 

 
(2)-(3) … 

 
§ 112a 

(1) Ein Haftgrund besteht auch, wenn der Be-
schuldigte dringend verdächtig ist, 

1. … 
2. wiederholt oder fortgesetzt eine die Rechts-

ordnung schwerwiegend beeinträchtigende 
Straftat nach § 125a, nach den §§ 224 bis 
227, nach den §§ 243, 244, 249 bis 255, 
260, nach § 263, nach den §§ 306 bis 306c 
oder § 316a des Strafgesetzbuches oder 
nach § 29 Abs. 1 Nr. 1, 4, 10 oder Abs. 3, 
§ 29a Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 30a Abs. 1 des 
Betäubungsmittelgesetzes 

begangen zu haben, und bestimmte Tatsachen die 
Gefahr begründen, dass er vor rechtskräftiger Ab-
urteilung weitere erhebliche Straftaten gleicher Art 
begehen oder die Straftat fortsetzen werde, die 
Haft zur Abwendung der drohenden Gefahr erfor-
derlich und in den Fällen der Nummer 2 eine Frei-
heitsstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten 
ist. 

(2) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 243 

(1)-(3) … 
 
 
 
 
 

jedermann verpflichtet, seine Identität feststellen 
und sich sowie mitgeführte Sachen durchsuchen 
zu lassen. 

(2)-(3) … 
 
§ 112a 

(1) Ein Haftgrund besteht auch, wenn der Be-
schuldigte dringend verdächtig ist, 

1. (unverändert) s 
2. wiederholt oder fortgesetzt eine die Rechts-

ordnung schwerwiegend beeinträchtigende 
Straftat nach § 89a, nach § 125a, nach den 
§§ 224 bis 227, nach den §§ 243, 244, 249 
bis 255, 260, nach § 263, nach den §§ 306 
bis 306c oder § 316a des Strafgesetzbuches 
oder nach § 29 Abs. 1 Nr. 1, 4, 10 oder 
Abs. 3, § 29a Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 30a 
Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes 

begangen zu haben, und bestimmte Tatsachen die 
Gefahr begründen, dass er vor rechtskräftiger Ab-
urteilung weitere erhebliche Straftaten gleicher Art 
begehen oder die Straftat fortsetzen werde, die 
Haft zur Abwendung der drohenden Gefahr erfor-
derlich und in den Fällen der Nummer 2 eine Frei-
heitsstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten 
ist. 

(2) (unverändert) 
 
§ 160b 

Die Staatsanwaltschaft kann den Stand des 
Verfahrens mit den Verfahrensbeteiligten erör-
tern, soweit dies geeignet erscheint, das Ver-
fahren zu fördern. Der wesentliche Inhalt dieser 
Erörterung ist aktenkundig zu machen. 
 
§ 202a 

Erwägt das Gericht die Eröffnung des 
Hauptverfahrens, kann es den Stand des Ver-
fahrens mit den Verfahrensbeteiligten erörtern, 
soweit dies geeignet erscheint, das Verfahren 
zu fördern. Der wesentliche Inhalt dieser Erör-
terung ist aktenkundig zu machen. 
 
(vor § 213) 
§ 212 

Nach Eröffnung des Hauptverfahrens gilt 
§ 202a entsprechend. 
 
§ 243 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Der Vorsitzende teilt mit, ob Erörterun-

gen nach den §§ 202a, 212 stattgefunden ha-
ben, wenn deren Gegenstand die Möglichkeit 
einer Verständigung (§ 257c) gewesen ist und 
wenn ja, deren wesentlichen Inhalt. Diese 



 

 

    
 

 
 
 
 
(4) Sodann wird der Angeklagte darauf hinge-

wiesen, dass es ihm freistehe, sich zu der Anklage 
zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Ist 
der Angeklagte zur Äußerung bereit, so wird er 
nach Maßgabe des § 136 Abs. 2 zur Sache ver-
nommen. Vorstrafen des Angeklagten sollen nur 
insoweit festgestellt werden, als sie für die Ent-
scheidung von Bedeutung sind. Wann sie festge-
stellt werden, bestimmt der Vorsitzende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pflicht gilt auch im weiteren Verlauf der Haupt-
verhandlung, soweit sich Änderungen gegen-
über der Mitteilung zu Beginn der Hauptver-
handlung ergeben haben. 

(5) Sodann wird der Angeklagte darauf hinge-
wiesen, dass es ihm freistehe, sich zu der Anklage 
zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Ist 
der Angeklagte zur Äußerung bereit, so wird er 
nach Maßgabe des § 136 Abs. 2 zur Sache ver-
nommen. Vorstrafen des Angeklagten sollen nur 
insoweit festgestellt werden, als sie für die Ent-
scheidung von Bedeutung sind. Wann sie festge-
stellt werden, bestimmt der Vorsitzende. 
 
§ 257b 

Das Gericht kann in der Hauptverhandlung 
den Stand des Verfahrens mit den Verfahrens-
beteiligten erörtern, soweit dies geeignet er-
scheint, das Verfahren zu fördern. 
 
§ 257c 

(1) Das Gericht kann sich in geeigneten Fäl-
len mit den Verfahrensbeteiligten nach Maßga-
be der folgenden Absätze über den weiteren 
Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens 
verständigen. § 244 Absatz 2 bleibt unberührt. 

(2) Gegenstand dieser Verständigung dürfen 
nur die Rechtsfolgen sein, die Inhalt des Urteils 
und der dazugehörigen Beschlüsse sein kön-
nen, sonstige verfahrensbezogene Maßnahmen 
im zugrundeliegenden Erkenntnisverfahren 
sowie das Prozessverhalten der Verfahrensbe-
teiligten. Bestandteil jeder Verständigung soll 
ein Geständnis sein. Der Schuldspruch sowie 
Maßregeln der Besserung und Sicherung dür-
fen nicht Gegenstand einer Verständigung 
sein. 

(3) Das Gericht gibt bekannt, welchen Inhalt 
die Verständigung haben könnte. Es kann da-
bei unter freier Würdigung aller Umstände des 
Falles sowie der allgemeinen Strafzumes-
sungserwägungen auch eine Ober- und Unter-
grenze der Strafe angeben. Die Verfahrensbe-
teiligten erhalten Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Die Verständigung kommt zustande, 
wenn Angeklagter und Staatsanwaltschaft dem 
Vorschlag des Gerichtes zustimmen. 

(4) Die Bindung des Gerichtes an eine Ver-
ständigung entfällt, wenn rechtlich oder tat-
sächlich bedeutsame Umstände übersehen 
worden sind oder sich neu ergeben haben und 
das Gericht deswegen zu der Überzeugung 
gelangt, dass der in Aussicht gestellte Straf-
rahmen nicht mehr tat- oder schuldangemes-
sen ist. Gleiches gilt, wenn das weitere Pro-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 267 

(1)-(2) … 
(3) Die Gründe des Strafurteils müssen ferner 

das zur Anwendung gebrachte Strafgesetz be-
zeichnen und die Umstände anführen, die für die 
Zumessung der Strafe bestimmend gewesen sind. 
Macht das Strafgesetz Milderungen von dem Vor-
liegen minder schwerer Fälle abhängig, so müssen 
die Urteilsgründe ergeben, weshalb diese Um-
stände angenommen oder einem in der Verhand-
lung gestellten Antrag entgegen verneint werden; 
dies gilt entsprechend für die Verhängung einer 
Freiheitsstrafe in den Fällen des § 47 des Strafge-
setzbuches. Die Urteilsgründe müssen auch erge-
ben, weshalb ein besonders schwerer Fall nicht 
angenommen wird, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind, unter denen nach dem Strafgesetz in 
der Regel ein solcher Fall vorliegt; liegen diese 
Voraussetzungen nicht vor, wird aber gleichwohl 
ein besonders schwerer Fall angenommen, so gilt 
Satz 2 entsprechend. Die Urteilsgründe müssen 
ferner ergeben, weshalb die Strafe zur Bewährung 
ausgesetzt oder einem in der Verhandlung gestell-
ten Antrag entgegen nicht ausgesetzt worden ist; 
dies gilt entsprechend für die Verwarnung mit 
Strafvorbehalt und das Absehen von Strafe. 

 
 
 
(4) Verzichten alle zur Anfechtung Berechtigten 

auf Rechtsmittel oder wird innerhalb der Frist kein 
Rechtsmittel eingelegt, so müssen die erwiesenen 
Tatsachen, in denen die gesetzlichen Merkmale 
der Straftat gefunden werden, und das angewen-
dete Strafgesetz angegeben werden; bei Urteilen, 
die nur auf Geldstrafe lauten oder neben einer 
Geldstrafe ein Fahrverbot oder die Entziehung der 
Fahrerlaubnis und damit zusammen die Einzie-
hung des Führerscheins anordnen, oder bei Ver-
warnungen mit Strafvorbehalt kann hierbei auf den 
zugelassenen Anklagesatz, auf die Anklage ge-
mäß § 418 Abs. 3 Satz 2 oder den Strafbefehl 
sowie den Strafbefehlsantrag verwiesen werden. 
Den weiteren Inhalt der Urteilsgründe bestimmt 

zessverhalten des Angeklagten nicht dem Ver-
halten entspricht, das der Prognose des Ge-
richtes zugrunde gelegt worden ist. Das Ge-
ständnis des Angeklagten darf in diesen Fällen 
nicht verwertet werden. Das Gericht hat eine 
Abweichung unverzüglich mitzuteilen. 

(5) Der Angeklagte ist über die Vorausset-
zungen und Folgen einer Abweichung des Ge-
richtes von dem in Aussicht gestellten Ergeb-
nis nach Absatz 4 zu belehren. 
 
§ 267 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Gründe des Strafurteils müssen ferner 

das zur Anwendung gebrachte Strafgesetz be-
zeichnen und die Umstände anführen, die für die 
Zumessung der Strafe bestimmend gewesen sind. 
Macht das Strafgesetz Milderungen von dem Vor-
liegen minder schwerer Fälle abhängig, so müssen 
die Urteilsgründe ergeben, weshalb diese Um-
stände angenommen oder einem in der Verhand-
lung gestellten Antrag entgegen verneint werden; 
dies gilt entsprechend für die Verhängung einer 
Freiheitsstrafe in den Fällen des § 47 des Strafge-
setzbuches. Die Urteilsgründe müssen auch erge-
ben, weshalb ein besonders schwerer Fall nicht 
angenommen wird, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind, unter denen nach dem Strafgesetz in 
der Regel ein solcher Fall vorliegt; liegen diese 
Voraussetzungen nicht vor, wird aber gleichwohl 
ein besonders schwerer Fall angenommen, so gilt 
Satz 2 entsprechend. Die Urteilsgründe müssen 
ferner ergeben, weshalb die Strafe zur Bewährung 
ausgesetzt oder einem in der Verhandlung gestell-
ten Antrag entgegen nicht ausgesetzt worden ist; 
dies gilt entsprechend für die Verwarnung mit 
Strafvorbehalt und das Absehen von Strafe. Ist 
dem Urteil eine Verständigung (§ 257c) voraus-
gegangen, ist auch dies in den Urteilsgründen 
anzugeben. 

(4) Verzichten alle zur Anfechtung Berechtigten 
auf Rechtsmittel oder wird innerhalb der Frist kein 
Rechtsmittel eingelegt, so müssen die erwiesenen 
Tatsachen, in denen die gesetzlichen Merkmale 
der Straftat gefunden werden, und das angewen-
dete Strafgesetz angegeben werden; bei Urteilen, 
die nur auf Geldstrafe lauten oder neben einer 
Geldstrafe ein Fahrverbot oder die Entziehung der 
Fahrerlaubnis und damit zusammen die Einzie-
hung des Führerscheins anordnen, oder bei Ver-
warnungen mit Strafvorbehalt kann hierbei auf den 
zugelassenen Anklagesatz, auf die Anklage ge-
mäß § 418 Abs. 3 Satz 2 oder den Strafbefehl 
sowie den Strafbefehlsantrag verwiesen werden. 
Absatz 3 Satz 5 gilt entsprechend. Den weiteren 



 

 

    
 

das Gericht unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls nach seinem Ermessen. Die Ur-
teilsgründe können innerhalb der in § 275 Abs. 1 
Satz 2 vorgesehenen Frist ergänzt werden, wenn 
gegen die Versäumung der Frist zur Einlegung des 
Rechtsmittels Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand gewährt wird. 

 
(5)-(6) … 

 
§ 273 

(1) Das Protokoll muss den Gang und die Er-
gebnisse der Hauptverhandlung im wesentlichen 
wiedergeben und die Beobachtung aller wesentli-
chen Förmlichkeiten ersichtlich machen, auch die 
Bezeichnung der verlesenen Schriftstücke oder 
derjenigen, von deren Verlesung nach § 249 
Abs. 2 abgesehen worden ist, sowie die im Laufe 
der Verhandlung gestellten Anträge, die ergange-
nen Entscheidungen und die Urteilsformel enthal-
ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)-(4) … 

 
§ 302 

(1) Die Zurücknahme eines Rechtsmittels sowie 
der Verzicht auf die Einlegung eines Rechtsmittels 
kann auch vor Ablauf der Frist zu seiner Einlegung 
wirksam erfolgen. Ein von der Staatsanwaltschaft 
zugunsten des Beschuldigten eingelegtes 
Rechtsmittel kann jedoch ohne dessen Zustim-
mung nicht zurückgenommen werden. 

 
 
(2) … 

 
§ 443 

(1) Das im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
befindliche Vermögen oder einzelne Vermögens-
gegenstände eines Beschuldigten, gegen den 
wegen einer Straftat nach 

1. den §§ 81 bis 83 Abs. 1, den §§ 94 oder 96 
Abs. 1, den §§ 97a oder 100, den §§ 129 
oder 129a, auch in Verbindung mit § 129b 
Abs. 1, des Strafgesetzbuches, 

2.-4. … 

Inhalt der Urteilsgründe bestimmt das Gericht un-
ter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls 
nach seinem Ermessen. Die Urteilsgründe können 
innerhalb der in § 275 Abs. 1 Satz 2 vorgesehenen 
Frist ergänzt werden, wenn gegen die Versäu-
mung der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt 
wird. 

(5)-(6) (unverändert) 
 
§ 273 

(1) Das Protokoll muss den Gang und die Er-
gebnisse der Hauptverhandlung im wesentlichen 
wiedergeben und die Beachtung aller wesentli-
chen Förmlichkeiten ersichtlich machen, auch die 
Bezeichnung der verlesenen Schriftstücke oder 
derjenigen, von deren Verlesung nach § 249 
Abs. 2 abgesehen worden ist, sowie die im Laufe 
der Verhandlung gestellten Anträge, die ergange-
nen Entscheidungen und die Urteilsformel enthal-
ten. In das Protokoll muss auch der wesentli-
che Ablauf und Inhalt einer Erörterung nach 
§ 257b aufgenommen werden. 

(1a) Das Protokoll muss auch den wesentli-
chen Ablauf und Inhalt sowie das Ergebnis 
einer Verständigung nach § 257c wiedergeben. 
Gleiches gilt für die Beachtung der in § 243 
Absatz 4, § 257c Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5 
vorgeschriebenen Mitteilungen und Belehrun-
gen. Hat eine Verständigung nicht stattgefun-
den, ist auch dies im Protokoll zu vermerken. 

(2)-(4) (unverändert) 
 
§ 302 

(1) Die Zurücknahme eines Rechtsmittels sowie 
der Verzicht auf die Einlegung eines Rechtsmittels 
können auch vor Ablauf der Frist zu seiner Einle-
gung wirksam erfolgen. Ist dem Urteil eine Ver-
ständigung (§ 257c) vorausgegangen, ist ein 
Verzicht ausgeschlossen. Ein von der Staatsan-
waltschaft zugunsten des Beschuldigten eingeleg-
tes Rechtsmittel kann ohne dessen Zustimmung 
nicht zurückgenommen werden. 

(2) (unverändert) 
 
§ 443 

(1) Das im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
befindliche Vermögen oder einzelne Vermögens-
gegenstände eines Beschuldigten, gegen den 
wegen einer Straftat nach 

1. den §§ 81 bis 83 Abs. 1, § 89a, den §§ 94 
oder 96 Abs. 1, den §§ 97a oder 100, den 
§§ 129 oder 129a, auch in Verbindung mit 
§ 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, 

2.-4. (unverändert) 



 

 

    
 

die öffentliche Klage erhoben oder Haftbefehl er-
lassen worden ist, können mit Beschlag belegt 
werden. Die Beschlagnahme umfasst auch das 
Vermögen, das dem Beschuldigten später zufällt. 
Die Beschlagnahme ist spätestens nach Beendi-
gung der Hauptverhandlung des ersten Rechtszu-
ges aufzuheben. 

(2)-(3) … 
 

die öffentliche Klage erhoben oder Haftbefehl er-
lassen worden ist, können mit Beschlag belegt 
werden. Die Beschlagnahme umfasst auch das 
Vermögen, das dem Beschuldigten später zufällt. 
Die Beschlagnahme ist spätestens nach Beendi-
gung der Hauptverhandlung des ersten Rechtszu-
ges aufzuheben. 

(2)-(3) (unverändert) 
 

 
 


